
 

A Baupolizeiliche Bestimmungen 

1. Der Gesuchsteller resp. dessen Vertreter 
ist verantwortlich, dass sämtliche Bedin-
gungen, Auflagen und Befristungen der 
Baubewilligung den betreffenden Unter-
nehmern bekanntgegeben werden. 

2. Wechselt während der Ausführung des 
Bauvorhabens der Gesuchsteller oder der 
Projektverfasser, so ist hiervon der Abtei-
lung Hoch- und Tiefbau schriftlich Anzeige 
zu erstatten. Solange dies nicht gesche-
hen ist, liegt die Verantwortung beim ur-
sprünglichen Gesuchsteller resp. Projekt-
verfasser. 

3. Bauten und Anlagen dürfen weder bei ih-
rer Erstellung noch durch ihren Bestand 
Personen oder Sachen gefährden. Dem-
zufolge sind die einschlägigen Sicher-
heitsvorschriften, insbesondere die Wei-
sungen und Richtlinien der SUVA sowie 
die einschlägigen Normen und Richtlinien 
der Berufsverbände (SIA, VSS etc.) in je-
der Hinsicht zu beachten.  
 

Abweichungen von den geltenden Sicher-
heitsvorschriften dürfen nur vorge-
nommen werden, wenn die Sicherheit der 
Arbeitnehmer und Dritter auf andere Art 
und Weise vollumfänglich gewährleistet 
werden kann. Die Weisungen der zustän-
digen Kontrollorgane (Baukontrolle, 
SUVA) sind diesbezüglich vorgängig ein-
zuholen. 
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Beilage:  Checkliste Bauablauf 
 
Abkürzungen: BZO Bau- und Zonenordnung 

PBG Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich 
ABV Allgemeine Bauverordnung 
BVV Bauverfahrensverordnung 
BBV I/II Besondere Bauverordung I, resp. II 

EG zum ZGB Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch 
LSV Lärmschutzverordnung 

SN Schweizernorm 
SIA Schweizer Ing.- und Architekten-Verein 
VSS Vereinigung Schweizer Strassenfachleute 
SUVA Schweizerische Unfallversicherungsanstalt 
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4. Durch Bauten, Anlagen, Bepflanzungen 
und sonstige Grundstücksnutzungen dür-
fen weder der Verkehr behindert noch der 
Bestand und die Sicherheit des Stras-
senkörpers beeinträchtigt werden (§ 240 
Abs. 1 PBG) 

B Bestimmungen betr. Werkleitungen 

5. Vor Baubeginn sind die Werkleitungen 
im Bereich des Bauvorhabens bei den zu-
ständigen Stellen gemäss Checkliste zu 
erheben. 

6. Bezüglich der Werkleitungsanschlüsse 
resp. der Installationsbewilligungen (Elek-
trisch, Gas, Kabelfernsehen, Telefon etc.) 
sind die erforderlichen Gesuche (2-fach), 
mit den notwendigen Unterlagen, der je-
weils zuständigen Stelle gemäss Check-
liste zur Genehmigung einzureichen. 

C Bauplatzvorbereitung 

7. Vor Baubeginn hat die Bauleitung abzu-
klären, ob Vermessungsfix- und Grenz-
punkte im Baubereich liegen. Sollte dies 
zutreffen, so ist der Nachführungsgeome-
ter zu verständigen.  

8. Der Bauwasseranschluss ist im Einver-
nehmen mit dem Brunnenmeister, Tel. 
044 980 17 13, vor Beginn der Bauar-
beiten zu erstellen und muss im Zeitpunkt 
der Schnurgerüstkontrolle ausgeführt 
sein.  
 

Der Wasserbezug ab Hydrant ist nicht 
gestattet. 

9. Die Baustellenzufahrt ist vor Beginn der 
Bauarbeiten mit dem Bereichsleiter Un-
terhaltsdienst, Tel. 044 980 08 21, abzu-
sprechen. Während den Bauarbeiten ist 
eine genügende Anzahl Parkplätze für die 
Handwerker auf dem eigenen Baugrund-
stück anzulegen. Auf dem öffentlichen 
Grund (Strassen und Trottoirs) dürfen 
keine Fahrzeuge abgestellt werden. 

10. Baustellenabwässer sind gemäss der 
Norm SN 509'431 (SIA 431) zu beseitigen 
(Auffangen und Neutralisation etc.). Bau-
stellen-WC-Anlagen sind in Absprache mit 
dem Gemeindeingenieur direkt an die 
Schmutzwasserkanalisation anzuschlies-
sen.  
 

11. Das zu installierende Absetzbecken ist 
rechtzeitig vor Beginn der Aushubarbei-
ten dem Gemeindeingenieur, Tel. 
044 980 20 90, zur Abnahme anzumel-
den. Bei Verstoss gegen die Verordnung 
über Abwassereinleitungen vom 8. Dez-
ember 1975 wird von der Baubehörde ein 
Baustopp verfügt.   
 

Bei ungenügender Absetzung des 
Schlammes werden die öffentlichen Kanä-
le auf Kosten des Gesuchstellers gerei-
nigt. 

12. Im Bereich der Baustelle müssen die 
Strassen und Trottoirbeläge sowie alle 
dazugehörenden Nebenanlagen so ge-
schützt werden, dass keine Schäden ent-
stehen können. Provisorische Trottoir-
überfahrten sind so zu erstellen und zu 
unterhalten, dass an den Randsteinen 
keine Kantenschäden entstehen können 
und der Wasserabfluss nicht behindert 
wird.  

13. Der Zustand des beanspruchten öffentli-
chen Strassengebiets wird als gut vor-
ausgesetzt. Bereits vorhandene Schäden 
sind der Abteilung Hoch- und Tiefbau 
schriftlich zu melden, damit diese vor 
Inangriffnahme der Bauarbeiten gemein-
sam protokolliert werden können. Spätere 
Einwände über frühere Schäden werden 
abgelehnt. 

14. Der Gesuchsteller ist haftbar für alle 
Schäden, die durch den Baustellenbetrieb 
an den Anlagen des öffentlichen Stras-
sengebiets entstehen. 

15. Für die Benützung öffentlichen Grundes 
zu Bauzwecken ist nach Strassengesetz 
und Sondergebrauchs-Verordnung vom 
24. Mai 1978 eine Bewilligung notwendig. 
Für Staatsstrassen ist das Kantonale 
Tiefbauamt, für Gemeindestrassen die 
örtliche Baubehörde zuständig. 
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16. Für den Strassenaufbruch ist eine Bewilli-
gung einzuholen. 

17. Durch die Bauarbeiten darf der Verkehr 
auf öffentlichen Strassen nicht unnötig 
beeinträchtigt werden. 

18. Allfällige, durch den Bau bedingte Ver-
kehrsumleitungen sind in Verbindung mit 
der Kantonspolizei jedoch nur unter Bei-
zug der Abteilung Hoch- und Tiefbau fest-
zulegen. 

19. Die Beanspruchung von Nachbargrund-
stücken ist unter Beachtung der §§ 
229/230 PBG mit dem jeweiligen Nach-
barn abzusprechen (mind. 30 Tage vor 
Baubeginn). 

20. Vor dem Aufstellen von Kranen, die in 
ihrem Schwenkbereich Leitungsanlagen 
etwelcher Art berühren können, sind mit 
den betroffenen Stellen geeignete 
Schutzmassnahmen gemäss den SUVA-
Empfehlungen über Arbeitssicherheit (Bl. 
98/99) festzulegen. 

21. Die einschlägigen SUVA-Vorschriften für 
Hoch- und Tiefbauarbeiten, insbesondere 
Aushubsicherungen und Gerüstungen 
etc., sind zu befolgen. 

22. Eine allfällige Bauwand oder Bau-
abschrankung hat gegenüber dem Stras-
senrand einen Abstand von wenigstens 
0.30 m einzuhalten, ausgenommen bei 
Beanspruchung des öffentlichen Grundes. 

23. Umschlaggeräte sind so zu platzieren, 
dass der Verkehr auf der übergeordneten 
Strasse nicht über Gebühr behindert wird.  

24. Die Baustellenabschrankung sowie die 
Baustellensignalisation hat sich nach der 
Schweizernorm SN 640 886 mit Anhang 
zu richten 

D Baustellenbetrieb 

25. Bei Ausführung von Bauarbeiten sind die 
Bestimmungen der kantonalen Verord-
nung über den Baulärm vom 27. Novem-
ber 1969 resp. 24. Juni 1971 zu beachten. 

26. Während den lärmfreien Zeiten von 
12.00 -13.00 Uhr und von 19.00 - 07.00 
Uhr dürfen keine lärmintensiven Bauarbei-
ten ausgeführt werden. 

27. Bei allfälligen Missständen werden weite-
re Massnahmen direkt vor Ort festgelegt, 
die umgehend umzusetzen sind. 

28. Während der Bauausführung ist dem 
Grundwasser die nötige Aufmerksamkeit 
zu schenken. Jegliche Grundwasserver-
unreinigung ist durch entsprechende 
Schutzmassnahmen zu verhindern. 

29. Jegliches Verbrennen etwelcher Materia-
lien auf der Baustelle ist verboten. Der 
Gesuchsteller ist verpflichtet, diese Aufla-
ge den Unternehmern und Handwerkern 
weiterzugeben. Zuwiderhandlungen wer-
den geahndet. 

30. Die durch die Bauarbeiten verschmutzten 
öffentlichen Strassen und Wege sind lau-
fend zu reinigen. Falls dies nicht oder nur 
ungenügend erfolgt, kann der Staat oder 
die Gemeinde Maur die Reinigungsarbei-
ten auf Kosten des Gesuchstellers aus-
führen lassen. 

31. Nach Beendigung des Bauvorhabens wird 
der festgelegte und gesäuberte öffentliche 
Grund mit dem Gesuchsteller resp. des-
sen Vertreter abgenommen. Beschädigte 
oder mit Zement verkrustete Beläge wer-
den ersetzt oder mit einem bituminösen 
Belagsteppich überzogen. Beschädigte 
Randsteine werden nachgearbeitet oder 
durch neue ersetzt. Mit Bauschutt gefüllte 
Strassensammler und verstopfte Ablei-
tungen werden geleert und gereinigt. 
Sämtliche Unterhalts- und Reinigungsar-
beiten gehen zulasten des Gesuchstel-
lers. 

32. Die SIA-Empfehlung 430, Ausgabe 1993, 
Entsorgung von Bauabfällen bei Neubau-, 
Umbau- und Abbrucharbeiten (Norm SN 
509 430) ist zu beachten (Ziff. 2.61 An-
hang BBV I). 

33. Recycling-Material darf nur auf Gesuch 
hin und mit Bewilligung eingebaut werden. 
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E Meldung von Zwischenständen 

34. Folgende Zwischenstände sind mindes-
tens drei Arbeitstage im voraus schrift-
lich oder telefonisch an die zuständige 
Stelle gemäss Checkliste zu melden:  

 baurechtliche Zwischenstände: 

a) Baubeginn (§ 327 PBG), Aushub, Ab-
bruch (Altbau/Entfernung), Werk- oder Zu-
leitungen. 

b) Schnurgerüste (§ 23 BVV). 

c) Fertigstellung der Kanalisationsgrundlei-
tungen (§ 23 BVV):  
Die Leitungen sind im offenen Graben vor 
dem Eindecken dem Gemeindeingenieur 
zur Kontrolle anzumelden. Vor der Ab-
nahme eingedeckte Leitungen und An-
schlüsse müssen zulasten des Ge-
suchstellers wieder freigelegt werden. 

d) Rohbauvollendung (§ 23 BVV). 

e) Bezugsbereitschaft (§ 12a BVV I und § 23 
BVV):  
Neue Häuser und Wohnungen dürfen erst 
bezogen werden, wenn sie vorschriftsge-
mäss ausgetrocknet, baupolizeilich abge-
nommen und als bezugsfähig erklärt wor-
den sind. 

f) Vollendung der Baute und Umgebung 
(§ 327 PBG):  
Durchführung der Schlusskontrolle sowie 
Abrechnung der Kaution. 

 zusätzlich relevante Zwischenstände: 

g) Erdung: 
Abnahme Fundament- resp. Blitzschut-
zerders. 

h) Schutzraum: 
Armierungskontrollen (Boden/Wände/ De-
cke), Abnahme und Funktionskontrolle. 

i) Schutzbauwerk Tankwanne:  
Armierungskontrollen (Boden/Wände), 
Druckprobe Tank (mind. 5 Tage mit Was-
ser gefüllt; oder Porenprüfung der Aus-
kleidung), Laminate, Abfunken, Beschich-
tung, Schlussabnahme vor dem Auffüllen 
des Öltanks.  

j) Der Öltank darf nicht mit Öl gefüllt wer-
den, bevor der Eigentümer im Besitz des 
Tankkontrollheftes ist. 

k) Beförderungsanlagen: 
Sie dürfen erst in Betrieb genommen wer-
den, nachdem ihre einwandfreie Ausfüh-
rung und Funktion mit einem Abnahmebe-
richt des Herstellers nachgewiesen und 
die Einhaltung der übrigen Bauvorschrif-
ten überprüft worden ist. 

l) Wärmetechnische Anlagen:  
Ansetzen Kamine, Anbringen Schürze bei 
Cheminées, Fertigstellung Heizungs- und 
Tankanlagen. 

m) Einmass der Bauten (Aufnahme in den 
Plan für das Grundbuch):  
Im Kanton Zürich sind die Gemeinden zur 
Erstellung und Nachführung des Vermes-
sungswerkes verpflichtet. Durch die Er-
stellung neuer oder Veränderung beste-
hender Gebäude und Anlagen werden 
neue Verhältnisse geschaffen, welche im 
Vermessungswerk nachzutragen sind. 
Nach Abschluss der Bauarbeiten ist die 
gesetzlich vorgeschriebene Nachführung 
und Instandhaltung des Vermessungs-
werkes zu veranlassen. Der Gesuchsteller 
ist verpflichtet, die im Auftrag der Ge-
meinde Maur als Nachführungsgeometer 
wirkende Gossweiler Ingenieure AG, Zu-
mikon, mit der Einmessung der Gebäude 
und der Wiederherstellung der Grenzver-
markung zu beauftragen. Die Kosten ge-
hen zu Lasten des Grundeigentümers; sie 
werden nicht mit dem Bauvorhaben abge-
rechnet, sondern separat in Rechnung 
gestellt. 

F Strafbestimmungen 

35. Vor Beginn der jeweiligen Arbeiten müs-
sen die entsprechenden Bewilligungen 
rechtskräftig vorliegen. 

36. Die Nichteinhaltung der Bestimmungen 
des PBG und dessen Verordnungen, der 
BZO sowie der Bedingungen, Auflagen 
und Befristungen der Baubewilligung und 
der Nachfolgeentscheide, kann Busse 
bzw. Strafe gemäss der §§ 340 und 341 
PBG sowie die eventuelle Überweisung 
an die zuständige Strafbehörde zur Folge 
haben. 
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